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Betrifft: Neupositionierung der Schüler- und Bildungsberatung an AHS/BAKIP


Sehr geehrte Frau Bundesministerin Dr. Claudia Schmied!

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Schüler- und Bildungsberatung hat ein Aufgaben- bzw. Tätigkeitsprofil ausgearbeitet, das den derzeitigen Anforderungen einer modernen Schule entspricht und weit über die Aufgaben nach dem „Grundsatzerlass für Schülerberatung“ hinausgeht (siehe Aufgaben- und Tätigkeitsprofil der Schüler- und Bildungsberatung).

Die Schüler- und Bildungsberater/innen sind aufgrund ihrer Qualifikation auch bereit, weitere Aufgaben im Sinne eines Unterstützungssystems der Schule, die klar zu definieren und abzugelten sind, zu übernehmen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Schüler- und Bildungsberatung tritt dafür ein, überschneidende Bereiche der BO-Koordination im Rahmen des IBOBB-Konzepts (vergleiche Grundsatzpapier IBOBB Seite 5 und 8) zu übernehmen, um bestehende Synergien optimal zu nutzen.

Im standortspezifischen Umsetzungskonzept für Information, Beratung und Orientierung sind die Aufgaben und Tätigkeiten der/s BO-Koordinatorin/Koordinators bzw. der/s Schüler- und Bildungsberater/in klar definiert. Demzufolge kommt der/m BO-Koordinator/in hauptsächlich administrative Aufgaben (Organisation des BO-Unterrichts) zu. Im Sinne der Qualitätssicherung obliegt unter anderem die Information und Prozessbegleitung bei Realbegegnungen dem/der Schüler- und Bildungsberater/in. 

Die bestehende Abgeltung für die Schüler- und Bildungsberatungstätigkeit (derzeit ein „Kustodiat“ mit einer finanziellen, aber nicht zeitlichen Abgeltung) ist unzureichend.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Schüler- und Bildungsberatung fordert daher, die/den Schüler- und Bildungsberater/in als Funktionsträger/in mit einer Funktionszulage und den Inhalten ihrer/seiner Tätigkeit entsprechenden Freistellung (ähnlich der Funktion der/des Administrators/Administratorin) auszustatten.
[bookmark: _GoBack]
Wenn der Dienstgeber (BMUKK) die Schüler- und Bildungsberatungstätigkeit als wesentlichen Bestandteil von Schule anerkennt bzw. als einen Teil eines Unterstützungssystems der Schule sieht, dann soll möglichst rasch eine Änderung der bestehenden Situation herbeigeführt werden. Eine Lösung muss jedenfalls in diesem Schuljahr 2012/13 sichtbar werden.

Mit freundlichen Grüßen
Die Bundesarbeitsgemeinschaft					Für die Bundesarbeitsgemeinschaft
für Schüler- und Bildungsberatung
								


Beilagen:
Aufgaben- und Tätigkeitsprofil der Schüler- und Bildungsberatung
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